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Entscheidungsdatum

03.02.2026

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

,

W276 2330458-1/8E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. WALLISCH über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX ,

StA. Syrien, gesetzlich vertreten durch die Stadt Wien als Kinder- und Jugendhilfeträger, diese vertreten durch die

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu

Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. WALLISCH über die Beschwerde von römisch 40 ,

geb. römisch 40 , StA. Syrien, gesetzlich vertreten durch die Stadt Wien als Kinder- und Jugendhilfeträger, diese

vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt römisch

eins. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom römisch 40 , Zl. römisch 40 , nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Der

Beschwerdeführer (in Folge: Bf) stellte am römisch 40 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Bei der Erstbefragung durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes am XXXX gab er an, dass er am XXXX , in

Syrien geboren worden sei. Er sei Moslem und gehöre der Volksgruppe der Araber an. Er sei ledig, habe sechs Jahre die

Grundschule besucht und zuletzt als Landwirt gearbeitet.Bei der Erstbefragung durch Organe des öJentlichen

Sicherheitsdienstes am römisch 40 gab er an, dass er am römisch 40 , in Syrien geboren worden sei. Er sei Moslem und

gehöre der Volksgruppe der Araber an. Er sei ledig, habe sechs Jahre die Grundschule besucht und zuletzt als Landwirt

gearbeitet.

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Bf wörtlich folgendes an: „In Syrien herrscht Krieg. Mein Vater ist arbeitslos

und hat mir gesagt ich soll nach Europa reisen um danach eine Familienzusammenführung zu beantragen. Damit ich

alle zu mir holen kann. Sonst habe ich keine weiteren Fluchtgründe“. Im Falle der Rückkehr nach Syrien habe er Angst

um die Zukunft seiner Familie.

Am XXXX wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl (im Weiteren: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch
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niederschriftlich einvernommen.Am römisch 40 wurde der Bf von dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Weiteren: belangte Behörde) und in Anwesenheit eines Dolmetschers

für die Sprache Arabisch niederschriftlich einvernommen.

Vom Einvernahmeleiter der belangten Behörde befragt, was der Muchtauslösende Moment für das Verlassen von

Syrien gewesen sei, gab der Bf an, dass dies grundsätzlich das Assad Regime, die allgemeine Situation, die

Rekrutierung, zudem die Kurden und deren Rekrutierung und die allgemeine Kriegssituation gewesen sei. Darüber

hinaus gebe es noch „Probleme wegen den Grundstücken zwischen den Leuten“.

Befragt nach weiteren (aktuellen) Fluchtgründen führte der Bf an, dass mehrfach dieselben Gründe bestehen würden,

denn die Kurden und ihre Milizen, Kassad, Hamzad und die Amshad seien nach wie vor da. Dies seien alle Milizen der

Kurden. Die derzeitige Situation sei aufgrund dessen noch schlechter als vor der Ausreise. Die Kurden hätten

zwangsrekrutiert. Derzeit gebe es Revierkämpfe zwischen den Milizen Amshad, Hamzad und Kassad. Der Bf wies

darauf hin, dass das derzeitige Regime hauptsächlich die Hauptstadt schützen wolle und stelle es sich so dar, als ob sie

mit den Hamzad und den Amshad kooperieren würden. Im Grunde genommen sei ihnen aber egal, was in den Dörfern

passiere. Auf Nachfrage erklärte der Bf, dass die Kurden nicht normal in den Dörfern unterwegs seien, sondern es

überall Tunnel gebe, die unter anderem auch zu Schulen führen würden. Deshalb würden die Leute auch nicht in die

Schulen gehen können. Außerdem würden die Tunnel auch zu bestimmten Gebäuden führen, was auch

dementsprechend die Arbeit erschwere. Deshalb sei die Lage jetzt gefährlicher als damals. Seine Vertretung könne

diesbezüglich auch Videoausschnitte mitschicken.

Bei einer allfälligen Rückkehr nach Syrien glaube er, dass er getötet werde. Wenn nicht, müsste er sich an Kämpfen

beteiligen, um sich selbst zu verteidigen. Eine WaJe zu tragen sei unumgänglich. Es gebe ständig Probleme zwischen

den Stämmen. Auf Nachfrage weshalb er bei einer Rückkehr nach Syrien getötet werden würde, ergänzte der Bf, dass

es bei ihnen vor Ort einen „Typen“ gebe, der eine Bande anführe und es gebe ein Problem mit ihm, weil es um einen

Grundstücksverkauf gehe. Da sei nämlich nur ein Teil des Geldes bezahlt und die Grundstückspapiere nicht

herausgegeben worden. Deshalb komme es immer wieder zu ÜbergriJen durch diese Bande. Diese Bande sei auch

bewaJnet und nunmehr lebe sein Großvater, der diesen Kauf bzw. Verkauf mitgemacht habe, nicht mehr und die Lage

sei unklarer als früher.

Sein Großvater habe das Grundstück erworben. Nachgefragt wisse er nicht wann genau, da es schon länger

zurückliege. Seine Familie habe die Ansicht vertreten, dass der Preis zur Gänze bezahlt worden sei. Dieser „Typ“ mit

seiner Band habe hingegen erst nach dem Tod seines Großvaters behauptet, dass der Preis nicht zur Gänze bezahlt

worden sei. Er wolle deshalb die Papiere nicht herausgeben und behaupte, dass er noch weitere 50.000 bis 60.000 EUR

bekommen solle. Nachgefragt, habe es sein Großvater erworben und sein Onkel und sein Vater geerbt. In weiterer

Folge sei das Grundstück verkauft worden, damit jeder seinen Anteil erhalten könne. Dieser „Typ“ mit seiner Bande

wolle nun Geld haben.

Die Vertretung des Bf brachte im Rahmen der Einvernahme vor der belangten Behörde vor, dass der Vater am Telefon

mitgeteilt habe, dass die Person, mit der der GrundstückskonMikt bestehe XXXX heiße und ein reicher

Immobilienunternehmer sei. Da er eine einMussreiche Person sei, könne er sich bewaJnete Kämpfer leisten, die er

befehligen könne. Die größte Angst des Vaters des Bf sei, dass Brüder von XXXX für die FSA gekämpft hätten und daher

mit den aktuell herrschenden Milizen vor allem Hamzad verbunden seien, sodass der KonMikt nun mit den aktuellen

Machthabern bestehe. Der Vater habe gesagt, dass er und die ganze Familie bereits mehrfach bedroht worden seien.

Er könne allerdings weder die Grundstücke hergeben, da sie nicht mehr im Besitz der Familie seien noch hätte er die

Qnanzielle Möglichkeit, das Geld zurückzubezahlen. Die Familie lebe nun in ständiger Angst um ihr Leben. Die

Vertretung des Bf brachte im Rahmen der Einvernahme vor der belangten Behörde vor, dass der Vater am Telefon

mitgeteilt habe, dass die Person, mit der der GrundstückskonMikt bestehe römisch 40 heiße und ein reicher

Immobilienunternehmer sei. Da er eine einMussreiche Person sei, könne er sich bewaJnete Kämpfer leisten, die er

befehligen könne. Die größte Angst des Vaters des Bf sei, dass Brüder von römisch 40 für die FSA gekämpft hätten und

daher mit den aktuell herrschenden Milizen vor allem Hamzad verbunden seien, sodass der KonMikt nun mit den

aktuellen Machthabern bestehe. Der Vater habe gesagt, dass er und die ganze Familie bereits mehrfach bedroht

worden seien. Er könne allerdings weder die Grundstücke hergeben, da sie nicht mehr im Besitz der Familie seien noch

hätte er die finanzielle Möglichkeit, das Geld zurückzubezahlen. Die Familie lebe nun in ständiger Angst um ihr Leben.



Mit dem im Spruch bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) ab, erkannte ihm

den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt III.). Mit dem im Spruch

bezeichneten, angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Bf auf internationalen Schutz

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.) ab, erkannte ihm den Status

des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt römisch zwei.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr (Spruchpunkt römisch drei.).

Der Bf erhob gegen Spruchpunkt I. des Bescheids fristgerecht Beschwerde. Er brachte im Wesentlichen, dass er im

Falle der Rückkehr nach Syrien aktuell befürchte, von den kurdischen Streitkräften zum Selbstverteidigungsdienst

zwangsrekrutiert zu werden. Darüber hinaus beQnde sich die Familie des Bf in einem schwerwiegenden KonMikt mit

einer einMussreichen Person, dem Immobilienhändler XXXX . Auch deshalb wäre das Leben des Bf bei einer Rückkehr

gefährdet. Dieser Immobilienhändler fordere unberechtigterweise vom Vater des Bf Geld aus einer früheren

Immobilientransaktion. In diesem Zusammenhang sei der Vater des Bf von diesem Mann entführt worden, der dafür

Milizen gegen Entgelt engagiere. Die Gefahr für das Leben des Bf werde zusätzlich dadurch verdeutlicht, dass der

Bruder des Bf vor einem Monat, als er in die Stadt XXXX gegangen sei, dort von den Söhnen des genannten Mannes

schwer verprügelt worden sei. XXXX bestehe weiterhin auf der Zahlung und schrecke dabei nicht vor Gewalt zurück.Der

Bf erhob gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheids fristgerecht Beschwerde. Er brachte im Wesentlichen, dass er

im Falle der Rückkehr nach Syrien aktuell befürchte, von den kurdischen Streitkräften zum Selbstverteidigungsdienst

zwangsrekrutiert zu werden. Darüber hinaus beQnde sich die Familie des Bf in einem schwerwiegenden KonMikt mit

einer einMussreichen Person, dem Immobilienhändler römisch 40 . Auch deshalb wäre das Leben des Bf bei einer

Rückkehr gefährdet. Dieser Immobilienhändler fordere unberechtigterweise vom Vater des Bf Geld aus einer früheren

Immobilientransaktion. In diesem Zusammenhang sei der Vater des Bf von diesem Mann entführt worden, der dafür

Milizen gegen Entgelt engagiere. Die Gefahr für das Leben des Bf werde zusätzlich dadurch verdeutlicht, dass der

Bruder des Bf vor einem Monat, als er in die Stadt römisch 40 gegangen sei, dort von den Söhnen des genannten

Mannes schwer verprügelt worden sei. römisch 40 bestehe weiterhin auf der Zahlung und schrecke dabei nicht vor

Gewalt zurück.

Mit Schreiben vom XXXX , am Bundesverwaltungsgericht eingelangt am XXXX , legte die belangte Behörde die

Beschwerde samt den dazugehörigen Verwaltungsakten dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor.Mit

Schreiben vom römisch 40 , am Bundesverwaltungsgericht eingelangt am römisch 40 , legte die belangte Behörde die

Beschwerde samt den dazugehörigen Verwaltungsakten dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor.

Mit Schreiben vom XXXX gab die belangte Behörde bekannt, dass eine Teilnahme eines informierten Vertreters an der

anberaumten mündlichen Beschwerdeverhandlung aus terminlichen Gründen nicht möglich sei. Zudem wurde die

Abweisung der Beschwerde beantragt.Mit Schreiben vom römisch 40 gab die belangte Behörde bekannt, dass eine

Teilnahme eines informierten Vertreters an der anberaumten mündlichen Beschwerdeverhandlung aus terminlichen

Gründen nicht möglich sei. Zudem wurde die Abweisung der Beschwerde beantragt.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am XXXX eine mündliche Verhandlung durch. Die Verhandlungsschrift wurde der

belangten Behörde am selben Tag zur Kenntnis übermittelt.Das Bundesverwaltungsgericht führte am römisch 40 eine

mündliche Verhandlung durch. Die Verhandlungsschrift wurde der belangten Behörde am selben Tag zur Kenntnis

übermittelt.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Bf führt die im Spruch genannten Personalien. Er ist syrischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der

Araber an. Er ist sunnitischer Moslem. Seine Muttersprache ist Arabisch. Er ist ledig und kinderlos.

Der Bf wurde im Distrikt Aleppo, im Dorf XXXX (auch bekannt unter der Schreibweise XXXX ), in der Nähe der Stadt

XXXX , geboren und wuchs dort gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf. Dort lebte er durchgehend

bis zu seiner Ausreise aus Syrien im Juli 2023. Der Bf besuchte sechs Jahre lang die Schule. Der Bf erlernte keinen



Beruf. Der Bf arbeitete auf der Landwirtschaft seines Onkels in Syrien.Der Bf wurde im Distrikt Aleppo, im Dorf römisch

40 (auch bekannt unter der Schreibweise römisch 40 ), in der Nähe der Stadt römisch 40 , geboren und wuchs dort

gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf. Dort lebte er durchgehend bis zu seiner Ausreise aus

Syrien im Juli 2023. Der Bf besuchte sechs Jahre lang die Schule. Der Bf erlernte keinen Beruf. Der Bf arbeitete auf der

Landwirtschaft seines Onkels in Syrien.

Der Vater des Bf, XXXX , geboren 1982, lebt momentan in XXXX . Die Mutter des Bf, XXXX , ca. 40 Jahre alt, lebt in XXXX ,

im Heimatdorf. Der Bruder des Bf, XXXX , im Jahr 2013 geboren, lebt momentan in Damaskus. Die Schwester des Bf,

XXXX , 2008 geboren, lebt im Heimatdorf und ist verheiratet. Eine weitere Schwester des Bf, XXXX , auch im Jahr 2009

geboren (Zwilling des Bf), lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester des Bf, XXXX , im Jahr 2012 geboren, lebt

mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester des Bf, XXXX , 2015 geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die

Schwester, XXXX , im Jahr 2020 geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester, XXXX , im Jahr 2023

geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf.Der Vater des Bf, römisch 40 , geboren 1982, lebt momentan in römisch

40 . Die Mutter des Bf, römisch 40 , ca. 40 Jahre alt, lebt in römisch 40 , im Heimatdorf. Der Bruder des Bf, römisch 40 ,

im Jahr 2013 geboren, lebt momentan in Damaskus. Die Schwester des Bf, römisch 40 , 2008 geboren, lebt im

Heimatdorf und ist verheiratet. Eine weitere Schwester des Bf, römisch 40 , auch im Jahr 2009 geboren (Zwilling des Bf),

lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester des Bf, römisch 40 , im Jahr 2012 geboren, lebt mit der Mutter, im

Heimatdorf. Die Schwester des Bf, römisch 40 , 2015 geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester,

römisch 40 , im Jahr 2020 geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf. Die Schwester, römisch 40 , im Jahr 2023

geboren, lebt mit der Mutter, im Heimatdorf.

Der Herkunftsort des Bf steht unter Kontrolle der Syrischen Nationalen Armee (SNA).

Der Bf hat Kontakt zu seiner Familie.

Der Bf ist in Österreich subsidiär schutzberechtigt.

Der Bf ist gesund.

Der Bf ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

1.2.    Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Zur vorgebrachten Verfolgung durch das syrische Regime:

Für männliche syrische Staatsbürger war im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes in der

syrisch arabischen Armee (SAA) des syrischen Assad-Regimes gesetzlich verpMichtend. Die Syrische Arabische Armee

wurde noch von al-Assad vor seiner Flucht nach Mitternacht am 8.12.2024 per Befehl aufgelöst. Nach dem Umsturz in

Syrien hat die von Islamisten angeführte Rebellenallianz eine Generalamnestie für alle WehrpMichtigen verkündet.

Ihnen wurde Sicherheit garantiert und jegliche ÜbergriJe auf sie untersagt. Eine Verfolgung des Bf durch das gestürzte

syrische Regime aufgrund einer allenfalls unterstellten oppositionellen Gesinnung oder sonstigen Gründen ist somit

ausgeschlossen.

Zur vorgebrachten drohenden Zwangsrekrutierung durch die kurdischen Milizen:

Dem Bf droht in seinem Herkunftsort keine Einberufung im Rahmen der SelbstverteidigungspMicht der

Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien. Die Herkunftsregion des Bf steht nicht im EinMuss- oder

Kontrollgebiet der Kurden, sondern unter Kontrolle der SNA. Der Bf vertritt keine politisch oppositionelle Gesinnung

gegenüber der Demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens.

Es gibt in Syrien zwischen dem Vater des Bf und einem Immobilienunternehmer namens XXXX keine Streitigkeiten um

ein Grundstück. Der Vater des Bf wurde weder von dem Immobilienunternehmer entführt noch von diesem

bedroht.Es gibt in Syrien zwischen dem Vater des Bf und einem Immobilienunternehmer namens römisch 40 keine

Streitigkeiten um ein Grundstück. Der Vater des Bf wurde weder von dem Immobilienunternehmer entführt noch von

diesem bedroht.

Der Bf ist im Falle einer hypothetischen Rückkehr nach Syrien nicht der realen Gefahr der Zwangsrekrutierung durch

die SNA (vormals FSA) ausgesetzt.

Dem Bf droht bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsort in Syrien auch nicht die Gefahr durch die HTS

zwangsrekrutiert zu werden. Der Bf weist keine verinnerlichte politische Überzeugung gegen die die neue



Übergangsregierung bzw. die HTS auf.

Der Bf ist nicht in das Blickfeld einer der syrischen Konfliktparteien geraten. Er war niemals politisch tätig.

Der Bf ist im Herkunftsstaat nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer Verfolgung aufgrund seiner

ethnischen, religiösen oder staatsbürgerlichen Zugehörigkeit, wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder

seiner politischen Gesinnung bedroht.

Dem Bf ist die Einreise in seine Herkunftsregion über den Flughafen Damaskus möglich, ohne in Kontakt mit den

Kurden zu geraten. Somit droht auch nicht die Gefahr einer Rekrutierung für die Selbstverteidigungspflicht der Kurden.

1.3.    Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Syrien vom 27.03.2024, Version 11:

„[…]

Nichtstaatliche bewaffnete Gruppierungen (regierungsfreundlich und regierungs-feindlich)

Letzte Änderung 2024-03-13 15:02

Manche Quellen berichten, dass die Rekrutierung durch regierungsfreundliche Milizen im Allgemeinen auf freiwilliger

Basis geschieht. Personen schließen sich häuQg auch aus Qnanziellen Gründen den National Defense Forces (NDF)

oder anderen regierungstreuen Gruppierungen an (FIS 14.12.2018). Andere Quellen berichten von der

Zwangsrekrutierung von Kindern im Alter von sechs Jahren durch Milizen, die für die Regierung kämpfen, wie die

Hizbollah und die NDF (auch als „shabiha“ bekannt) (USDOS 29.7.2022). In vielen Fällen sind bewaJnete

regierungstreue Gruppen lokal organisiert, wobei Werte der Gemeinschaft wie Ehre und Verteidigung der

Gemeinschaft eine zentrale Bedeutung haben. Dieser soziale Druck basiert häuQg auf der Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Religionsgemeinschaft (FIS 14.12.2018). Oft werden die Kämpfer mit dem Versprechen, dass sie in der

Nähe ihrer lokalen Gemeinde ihren Einsatz verrichten können und nicht in Gebieten mit direkten Kampfhandlungen

und damit die WehrpMicht umgehen könnten, angeworben. In der Realität werden diese Milizen aber trotzdem an die

Front geschickt, wenn die SAA Verstärkung braucht bzw. müssen die Männer oft nach erfolgtem Einsatz in einer Miliz

trotzdem noch ihrer oVziellen WehrpMicht nachkommen (EUAA 10.2023). In manchen Fällen aber führte der Einsatz

bei einer Miliz tatsächlich dazu, der oVziellen WehrpMicht zu entgehen, bzw. proQtierten einige Kämpfer in

regierungsnahen Milizen von den letzten Amnestien, sodass sie nach ihrem Einsatz in der Miliz nur mehr die

sechsmonatige Grundausbildung absolvieren mussten um ihrer oVziellen WehrpMicht nachzugehen, berichtet eine

vertrauliche Quelle des niederländischen Außenministeriums (NMFA 8.2023).

Anders als die Regierung und die Syrian Democratic Forces (SDF), erlegen bewaJnete oppositionelle Gruppen wie die

SNA (Syrian NationalArmy) und HTS (Hay’at Tahrir ash-Sham) Zivilisten in von ihnen kontrollierten Gebieten keine

WehrdienstpMicht auf (NMFA 5.2022; vgl. DIS 12.2022). Quellen des niederländischen Außenministeriums berichten,

dass es keine Zwangsrekrutierungen durch die SNA und die HTS gibt (NMFA 8.2023). In den von den beiden

Gruppierungen kontrollierten Gebieten in Nordsyrien herrscht kein Mangel an Männern, die bereit sind, sich ihnen

anzuschließen. Wirtschaftliche Anreize sind der Hauptgrund, den Einheiten der SNA oder HTS beizutreten. Die

islamische Ideologie der HTS ist ein weiterer Anreiz für junge Männer, sich dieser Gruppe anzuschließen. Im Jahr 2022

erwähnt der Danish Immigration Service (DIS) Berichte über Zwangsrekrutierungen der beiden Gruppierungen unter

bestimmten Umständen im Verlauf des KonMiktes. Während weder die SNA noch HTS institutionalisierte

Rekrutierungsverfahren anwenden, weist die Rekrutierungspraxis der HTS einen höheren Organisationsgrad auf als

die SNA (DIS 12.2022). Im Mai 2021 kündigte HTS an, künftig in ldlib Freiwilligenmeldungen anzuerkennen, um

scheinbar Vorarbeit für den Aufbau einer „regulären Armee“ zu leisten. Der Grund dieses Schrittes dürfte aber eher

darin gelegen sein, dass man in weiterer Zukunft mit einer regelrechten „HTS-WehrpMicht“ in ldlib liebäugelte, damit

dem „Staatsvolk“ von ldlib eine „staatliche“ Legitimation der Gruppierung präsentiert werden könnte (BMLV

12.10.2022). Die HTS rekrutiert auch gezielt Kinder, bildet sie religiös und militärisch aus und sendet sie an die Front

(SNHR 20.11.2023).Anders als die Regierung und die Syrian Democratic Forces (SDF), erlegen bewaJnete oppositionelle

Gruppen wie die SNA (Syrian NationalArmy) und HTS (Hay’at Tahrir ash-Sham) Zivilisten in von ihnen kontrollierten

Gebieten keine WehrdienstpMicht auf (NMFA 5.2022; vergleiche DIS 12.2022). Quellen des niederländischen

Außenministeriums berichten, dass es keine Zwangsrekrutierungen durch die SNA und die HTS gibt (NMFA 8.2023). In

den von den beiden Gruppierungen kontrollierten Gebieten in Nordsyrien herrscht kein Mangel an Männern, die



bereit sind, sich ihnen anzuschließen. Wirtschaftliche Anreize sind der Hauptgrund, den Einheiten der SNA oder HTS

beizutreten. Die islamische Ideologie der HTS ist ein weiterer Anreiz für junge Männer, sich dieser Gruppe

anzuschließen. Im Jahr 2022 erwähnt der Danish Immigration Service (DIS) Berichte über Zwangsrekrutierungen der

beiden Gruppierungen unter bestimmten Umständen im Verlauf des KonMiktes. Während weder die SNA noch HTS

institutionalisierte Rekrutierungsverfahren anwenden, weist die Rekrutierungspraxis der HTS einen höheren

Organisationsgrad auf als die SNA (DIS 12.2022). Im Mai 2021 kündigte HTS an, künftig in ldlib Freiwilligenmeldungen

anzuerkennen, um scheinbar Vorarbeit für den Aufbau einer „regulären Armee“ zu leisten. Der Grund dieses Schrittes

dürfte aber eher darin gelegen sein, dass man in weiterer Zukunft mit einer regelrechten „HTS-WehrpMicht“ in ldlib

liebäugelte, damit dem „Staatsvolk“ von ldlib eine „staatliche“ Legitimation der Gruppierung präsentiert werden könnte

(BMLV 12.10.2022). Die HTS rekrutiert auch gezielt Kinder, bildet sie religiös und militärisch aus und sendet sie an die

Front (SNHR 20.11.2023).

[…]

Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien

Letzte Änderung 2024-03-27 11:04

[…]

Wehrpflichtgesetz der „Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien“

Auch aus den nicht vom Regime kontrollierten Gebieten Syriens gibt es Berichte über Zwangsrekrutierungen. Im

Nordosten des Landes hat die von der kurdischen Partei PYD [Partiya Yekîtiya Demokrat, Partei der Demokratischen

Union] dominierte „Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien“ [Autonomous Administration of North

and East Syria, AANES] 2014 ein Wehrpflichtgesetz verabschiedet, welches vorsah, dass jede Familie einen „Freiwilligen“

im Alter zwischen 18 und 40 Jahren stellen muss, der für den Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr in den

YPG [Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten] dient (AA 2.2.2024). Im Juni 2019 ratiQzierte die AANES ein

Gesetz zur „SelbstverteidigungspMicht“, das den verpMichtenden Militärdienst regelt, den Männer über 18 Jahren im

Gebiet der AANES ableisten müssen (EB 15.8.2022; vgl. DIS 6.2022). Am 4.9.2021 wurde das Dekret Nr. 3 erlassen,

welches die SelbstverteidigungspMicht auf Männer beschränkt, die 1998 oder später geboren wurden und ihr 18.

Lebensjahr erreicht haben. Gleichzeitig wurden die Jahrgänge 1990 bis 1997 von der SelbstverteidigungspMicht befreit

(ANHA, 4.9.2021). Der Altersrahmen für den Einzug zum Wehrdienst ist nun in allen betreJenden Gebieten derselbe,

während er zuvor je nach Gebiet variierte. So kam es in der Vergangenheit zu Verwirrung, wer wehrpMichtig war (DIS

6.2022). Mit Stand September 2023 war das Dekret noch immer in Kraft (ACCORD 7.9.2023).Auch aus den nicht vom

Regime kontrollierten Gebieten Syriens gibt es Berichte über Zwangsrekrutierungen. Im Nordosten des Landes hat die

von der kurdischen Partei PYD [Partiya Yekîtiya Demokrat, Partei der Demokratischen Union] dominierte

„Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien“ [Autonomous Administration of North and East Syria,

AANES] 2014 ein WehrpMichtgesetz verabschiedet, welches vorsah, dass jede Familie einen „Freiwilligen“ im Alter

zwischen 18 und 40 Jahren stellen muss, der für den Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr in den YPG

[Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten] dient (AA 2.2.2024). Im Juni 2019 ratiQzierte die AANES ein

Gesetz zur „SelbstverteidigungspMicht“, das den verpMichtenden Militärdienst regelt, den Männer über 18 Jahren im

Gebiet der AANES ableisten müssen (EB 15.8.2022; vergleiche DIS 6.2022). Am 4.9.2021 wurde das Dekret Nr. 3

erlassen, welches die SelbstverteidigungspMicht auf Männer beschränkt, die 1998 oder später geboren wurden und ihr

18. Lebensjahr erreicht haben. Gleichzeitig wurden die Jahrgänge 1990 bis 1997 von der SelbstverteidigungspMicht

befreit (ANHA, 4.9.2021). Der Altersrahmen für den Einzug zum Wehrdienst ist nun in allen betreJenden Gebieten

derselbe, während er zuvor je nach Gebiet variierte. So kam es in der Vergangenheit zu Verwirrung, wer wehrpMichtig

war (DIS 6.2022). Mit Stand September 2023 war das Dekret noch immer in Kraft (ACCORD 7.9.2023).

Die WehrpMicht gilt in allen Gebieten unter der Kontrolle der AANES, auch wenn es Gebiete gibt, in denen die

WehrpMicht nach Protesten zeitweise ausgesetzt wurde [Anm.: Siehe weiter unten]. Es ist unklar, ob die WehrpMicht

auch für Personen aus Afrin gilt, das sich nicht mehr unter der Kontrolle der „Selbstverwaltung“ beQndet. Vom Danish

Immigration Service (DIS) befragte Quellen machten hierzu unterschiedliche Angaben. Die WehrpMicht gilt nicht für

Personen, die in anderen Gebieten als den AANES wohnen oder aus diesen stammen. Sollten diese Personen jedoch

seit mehr als fünf Jahren in den AANES wohnen, würde das Gesetz auch für sie gelten. Wenn jemand in seinem

Ausweis als aus Hasakah stammend eingetragen ist, aber sein ganzes Leben lang z.B. in Damaskus gelebt hat, würde



er von der „Selbsverwaltung“ als aus den AANES stammend betrachtet werden und er müsste die

„SelbstverteidigungspMicht“ erfüllen. Alle ethnischen Gruppen und auch staatenlose Kurden (Ajanib und Maktoumin)

sind zum Wehrdienst verpMichtet. Araber wurden ursprünglich nicht zur „SelbstverteidigungspMicht“ eingezogen, dies

hat sich allerdings seit 2020 nach und nach geändert (DIS 6.2022; vgl. NMFA 8.2023).Die WehrpMicht gilt in allen

Gebieten unter der Kontrolle der AANES, auch wenn es Gebiete gibt, in denen die WehrpMicht nach Protesten zeitweise

ausgesetzt wurde [Anm.: Siehe weiter unten]. Es ist unklar, ob die WehrpMicht auch für Personen aus Afrin gilt, das sich

nicht mehr unter der Kontrolle der „Selbstverwaltung“ befindet. Vom Danish Immigration Service (DIS) befragte Quellen

machten hierzu unterschiedliche Angaben. Die WehrpMicht gilt nicht für Personen, die in anderen Gebieten als den

AANES wohnen oder aus diesen stammen. Sollten diese Personen jedoch seit mehr als fünf Jahren in den AANES

wohnen, würde das Gesetz auch für sie gelten. Wenn jemand in seinem Ausweis als aus Hasakah stammend

eingetragen ist, aber sein ganzes Leben lang z.B. in Damaskus gelebt hat, würde er von der „Selbsverwaltung“ als aus

den AANES stammend betrachtet werden und er müsste die „SelbstverteidigungspMicht“ erfüllen. Alle ethnischen

Gruppen und auch staatenlose Kurden (Ajanib und Maktoumin) sind zum Wehrdienst verpMichtet. Araber wurden

ursprünglich nicht zur „SelbstverteidigungspMicht“ eingezogen, dies hat sich allerdings seit 2020 nach und nach

geändert (DIS 6.2022; vergleiche NMFA 8.2023).

Ursprünglich betrug die Länge des Wehrdiensts sechs Monate, sie wurde aber im Jänner 2016 auf neun Monate

verlängert (DIS 6.2022). Artikel zwei des Gesetzes über die „SelbstverteidigungspMicht“ vom Juni 2019 sieht eine Dauer

von zwölf Monaten vor (RIC 10.6.2020). Aktuell beträgt die Dauer ein Jahr und im Allgemeinen werden die Männer nach

einem Jahr aus dem Dienst entlassen. In Situationen höherer Gewalt kann die Dauer des Wehrdiensts verlängert

werden, was je nach Gebiet entschieden wird. Beispielsweise wurde der Wehrdienst 2018 aufgrund der Lage in

Baghouz um einen Monat verlängert. In Afrin wurde der Wehrdienst zu drei Gelegenheiten in den Jahren 2016 und

2017 um je zwei Monate ausgeweitet. Die Vertretung der „Selbstverwaltung“ gab ebenfalls an, dass der Wehrdienst in

manchen Fällen um einige Monate verlängert wurde. Wehrdienstverweigerer können zudem mit der Ableistung eines

zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft werden (DIS 6.2022). Nach dem abgeleisteten Wehrdienst gehören die

Absolventen zur Reserve und können im Fall „höherer Gewalt“ einberufen werden. Diese Entscheidung triJt der

Militärrat des jeweiligen Gebiets. Derartige Einberufungen waren den vom DIS befragten Quellen nicht bekannt (DIS

6.2022).

Einsatzgebiet von Wehrpflichtigen

Die Selbstverteidigungseinheiten [Hêzên Xweparastinê, HXP] sind eine von den SDF separate Streitkraft, die vom

Demokratischen Rat Syriens (Syrian Democratic Council, SDC) verwaltet wird und über eigene Militärkommandanten

verfügt. Die SDF weisen den HXP allerdings Aufgaben zu und bestimmen, wo diese eingesetzt werden sollen. Die HXP

gelten als Hilfseinheit der SDF. In den HXP dienen WehrpMichtige wie auch Freiwillige, wobei die WehrpMichtigen ein

symbolisches Gehalt erhalten. Die Rekrutierung von Männern und Frauen in die SDF erfolgt dagegen freiwillig (DIS

6.2022).

Die Einsätze der Rekruten im Rahmen der „SelbstverteidigungspMicht“ erfolgen normalerweise in Bereichen wie

Nachschub oder Objektschutz (z.B. Bewachung von Gefängnissen wie auch jenes in al-Hasakah, wo es im Jänner 2022

zu dem Befreiungsversuch des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit Kampfhandlungen kam). Eine Versetzung an

die Front erfolgt fallweise auf eigenen Wunsch, ansonsten werden die Rekruten bei KonMiktbedarf an die Front verlegt,

wie z. B. bei den Kämpfen gegen den IS 2016 und 2017 in Raqqa (DIS 6.2022).

Rekrutierungspraxis

Die Aufrufe für die „SelbstverteidigungspMicht“ erfolgen jährlich durch die Medien, wo verkündet wird, welche

Altersgruppe von Männern eingezogen wird. Es gibt keine individuellen Verständigungen an die WehrpMichtigen an

ihrem Wohnsitz. Die WehrpMichtigen erhalten dann beim „Büro für SelbstverteidigungspMicht“ ein Buch, in welchem ihr

Status bezüglich Ableistung des Wehrdiensts dokumentiert wird - z. B. die erfolgte Ableistung oder Ausnahme von der

Ableistung. Es ist das einzige Dokument, das im Zusammenhang mit der Selbstverteidigungspflicht ausgestellt wird (DIS

6.2022). Das WehrpMichtgesetz von 2014 wird laut verschiedenen Menschenrechtsorganisationen mit Gewalt

durchgesetzt. Berichten zufolge kommt es auch zu Zwangsrekrutierungen von Jungen und Mädchen (AA 2.2.2024).

Wehrdienstverweigerung und Desertion

Es kommt zu Überprüfungen von möglichen WehrpMichtigen an Checkpoints und auch zu Ausforschungen (ÖB



Damaskus 12.2022). Die Selbstverwaltung informiert einen sich dem Wehrdienst Entziehenden zweimal bezüglich der

EinberufungspMicht durch ein Schreiben an seinen Wohnsitz, und wenn er sich nicht zur Ableistung einQndet, sucht ihn

die „Militärpolizei“ unter seiner Adresse. Die meisten sich der „WehrpMicht“ entziehenden Männer werden jedoch an

Checkpoints ausQndig gemacht (DIS 6.2022). Die Sanktionen für die Wehrdienstverweigerung ähneln denen im von der

Regierung kontrollierten Teil (ÖB Damaskus 12.2022). Laut verschiedener Menschenrechtsorganisationen wird das

„SelbstverteidigungspMichtgesetz“ auch mit Gewalt durchgesetzt (AA 2.2.2024), während der DIS nur davon berichtet,

dass WehrpMichtige, welche versuchen, dem Militärdienst zu entgehen, laut Gesetz durch die Verlängerung der

„WehrpMicht“ um einen Monat bestraft würden - zwei Quellen zufolge auch in Verbindung mit vorhergehender Haft

„für eine Zeitspanne“. Dabei soll es sich oft um ein bis zwei Wochen handeln, um einen Einsatzort für die BetreJenden

zu Qnden (DIS 6.2022). Ähnliches berichteten ein von ACCORD befragter Experte, demzufolge alle

Wehrdienstverweigerer nach dem Gesetz der SelbstverteidigungspMicht gleich behandelt würden. Die kurdischen

Sicherheitsbehörden namens Assayish würden den Wohnort der für die Wehrpflicht gesuchten Personen durchsuchen,

an Checkpoints Rekrutierungslisten überprüfen und die Gesuchten verhaften. Nach dem Gesetz werde jede Person,

die dem Dienst fernbleibe, verhaftet und mit einer Verlängerung des Dienstes um einen Monat bestraft (ACCORD

6.9.2023). Die ÖB Damaskus erwähnt auch Haftstrafen zusätzlich zur [Anm.: nicht näher speziQzierten] Verlängerung

des Wehrdiensts. Hingegen dürften die Autonomiebehörden eine Verweigerung nicht als Ausdruck einer bestimmten

politischen Gesinnung sehen (ÖB Damaskus 12.2022). Einem von ACCORD befragten Syrienexperten zufolge hängen

die Konsequenzen für die Wehrdienstverweigerung vom ProQl des WehrpMichtigen ab sowie von der Region, aus der er

stammt. In al-Hasakah beispielsweise könnten Personen im wehrpMichtigen Alter zwangsrekrutiert und zum Dienst

gezwungen werden. Insbesondere bei der Handhabung des Gesetzes zur SelbstverteidigungspMicht gegenüber

Arabern in der AANES gehen die Meinungen der Experten auseinander. Grundsätzlich gilt die PMicht für Araber

gleichermaßen, aber einem Experten zufolge könne die Behandlung je nach Region und ZugriJsmöglichkeit der SDF

variieren und wäre aufgrund der starken Stammespositionen oft weniger harsch als gegenüber Kurden. Ein anderer

Experte wiederum berichtet von Beleidigungen und Gewalt gegenüber arabischen Wehrdienstverweigerern (ACCORD

6.9.2023).

Bei Deserteuren hängen die Konsequenzen abseits von einer Zurücksendung zur Einheit und einer eventuellen Haft

von ein bis zwei Monaten von den näheren Umständen und eventuellem Schaden ab. Dann könnte es zu einem

Prozess vor einem Kriegsgericht kommen (DIS 6.2022). Eine Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus

Gewissensgründen besteht nicht (DIS 6.2022; vgl. EB 12.7.2019).Bei Deserteuren hängen die Konsequenzen abseits

von einer Zurücksendung zur Einheit und einer eventuellen Haft von ein bis zwei Monaten von den näheren

Umständen und eventuellem Schaden ab. Dann könnte es zu einem Prozess vor einem Kriegsgericht kommen (DIS

6.2022). Eine Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht nicht (DIS 6.2022;

vergleiche EB 12.7.2019).

Aufschub des Wehrdienstes

Das Gesetz enthält Bestimmungen, die es Personen, die zur Ableistung der „SelbstverteidigungspMicht“ verpMichtet

sind, ermöglichen, ihren Dienst aufzuschieben oder von der PMicht zu befreien, je nach den individuellen Umständen.

Manche Ausnahmen vom „Wehrdienst“ sind temporär und kostenpMichtig. Frühere Befreiungen für Mitarbeiter des

Gesundheitsbereichs und von NGOs sowie von Lehrern gelten nicht mehr (DIS 6.2022). Es wurden auch mehrere Fälle

von willkürlichen Verhaftungen zum Zwecke der Rekrutierung dokumentiert, obwohl die WehrpMicht aufgrund der

Ausbildung aufgeschoben wurde oder einige Jugendliche aus medizinischen oder anderen Gründen vom Wehrdienst

befreit wurden (EB 12.7.2019). Im Ausland (Ausnahme: Türkei und Irak) lebende, unter die „SelbstverteidigungspMicht“

fallende Männer können gegen eine Befreiungsgebühr für kurzfristige Besuche zurückkehren, ohne den „Wehrdienst“

antreten zu müssen, wobei zusätzliche Bedingungen eine Rolle spielen, ob dies möglich ist (DIS 6.2022).

Proteste gegen die „Selbstverteidigungspflicht“

Im Jahr 2021 hat die WehrpMicht besonders in den östlichen ländlichen Gouvernements Deir ez-Zour und Raqqa

Proteste ausgelöst. Lehrer haben sich besonders gegen die Einberufungskampagnen der SDF gewehrt. Proteste im Mai

2021 richteten sich außerdem gegen die unzureichende Bereitstellung von Dienstleistungen und die Korruption oder

Unfähigkeit der autonomen Verwaltungseinheiten. Sechs bis acht Menschen wurden am 1.6.2021 in Manbij (Menbij)

bei einem Protest getötet, dessen Auslöser eine Reihe von Razzien der SDF auf der Suche nach wehrpMichtigen

Männern war. Am 2.6.2021 einigten sich die SDF, der Militärrat von Manbij und der Zivilrat von Manbij mit



Stammesvertretern und lokalen Persönlichkeiten auf eine deeskalierende Vereinbarung, die vorsieht, die

Rekrutierungskampagne einzustellen, während der Proteste festgenommene Personen freizulassen und eine

Untersuchungskommission zu bilden, um diejenigen, die auf Demonstranten geschossen hatten, zur Rechenschaft zu

ziehen (COAR 7.6.2021). Diese Einigung resultierte nach einer Rekrutierungspause in der Herabsetzung des

Alterskriteriums auf 18 bis 24 Jahre, was später auf die anderen Gebiete ausgeweitet wurde (DIS 6.2022). Im Sommer

2023 kam es in Manbij zu Protesten gegen die SDF insbesondere aufgrund von Kampagnen zur Zwangsrekrutierung

junger Männer in der Stadt und Umgebung (SO 20.7.2023).

[…]

Gemäß Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Syrien vom 08.05.2025

(Version 12) ist daher festzustellen:

Länderspezifische Anmerkungen

Letzte Änderung 2025-05-08 16:02

Aktualitätshinweis:

[…]

Im vorliegenden Dokument wurde auf die allgemeine Lage seit dem Umbruch am 8.12.2024 fokussiert. Die Lage in den

Gebieten unter Kontrolle der kurdisch dominierten SDF - Demokratische Autonome Administration von Nord- und

Ostsyrien (DAANES) hat sich bisher nicht wesentlich verändert. In dieser Länderinformation (LI) wurden die aus Sicht

der Staatendokumentation wesentlichsten rezenten Entwicklungen aufgenommen. Für ältere, aber nicht

notgedrungen veraltete, Informationen, sei auf die Version 11 der Länderinformationen verwiesen [abrufbar über

https://www.ecoi.net/ oder über das Koordinationsboard des BFA]. Eine umfassende Überarbeitung dieses Kapitels,

unter Berücksichtigung aktueller Quellen und Informationen, wird zeitnah mittels (Teil-)Aktualisierung erfolgen.

[…]

Politische Lage – Entwicklungen seit dem Sturz des Assad-Regimes (seit 8.12.2024)

Letzte Änderung 2025-05-08

Am 8.12.2024 erklärten die Oppositionskräfte in Syrien die 24-jährige Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad für

beendet. Zuvor waren Kämpfer in die Hauptstadt eingedrungen, nachdem Oppositionsgruppierungen am 27.11.2024

eine OJensive gegen das Regime gestartet und innerhalb weniger Tage die Städte Aleppo, Hama und große Teile des

Südens eingenommen hatten. Al-Assad war aus Damaskus geMohen (AJ 8.12.2024). Ihm und seiner Familie wurde Asyl

in Russland gewährt (VB Moskau 10.12.2024). Er hatte das Land seit 2000 regiert, nachdem er die Macht von seinem

Vater Hafez al-Assad übernommen hatte, der zuvor 29 Jahre regiert hatte (BBC 8.12.2024a). Er kam mit der BaathPartei

an die Macht, die in Syrien seit den 1960er-Jahren Regierungspartei war (NTV 9.12.2024). Bashar al-Assad hatte

friedliche Proteste gegen sein Regime im Jahr 2011 gewaltsam unterdrückt, was zu einem Bürgerkrieg führte. Mehr als

eine halbe Million Menschen wurden getötet, sechs Millionen weitere wurden zu Flüchtlingen (BBC 8.12.2024a). Die

OJensive gegen al-Assad wurde von der Hay'at Tahrir ashSham (HTS) angeführt (BBC 9.12.2024). [Details zur OJensive

bzw. zur Hay'at Tahrir ash-Sham Qnden sich im Kapitel Sicherheitsbehörden - Entwicklungen seit dem Sturz des al-

Assad-Regimes (8.12.2024) Anm.] Die HTS wurde ursprünglich 2012 unter dem Namen Jabhat an-Nusra (an-Nusra

Front) gegründet, änderte ihren Namen aber 2016 nach dem Abbruch der Verbindungen zur al-Qaida in Hay'at Tahrir

ashSham. Sie festigte ihre Macht in den Provinzen Idlib und Aleppo, wo sie ihre Rivalen, darunter Zellen von al-Qaida

und des Islamischen Staates (IS), zerschlug. Sie setzte die sogenannte Syrische Heilsregierung (Syrian Salvation

Government - SSG) ein, um das Gebiet nach islamischem Recht zu verwalten (BBC 9.12.2024). Die HTS wurde durch die

von der Türkei unterstützte Syrische Nationale Armee (Syrian National Army - SNA), lokale Kämpfer im Süden und

andere Gruppierungen unterstützt (Al-Monitor 8.12.2024). Auch andere Rebellengruppierungen erhoben sich (BBC

8.12.2024b), etwa solche im Norden, Kurdenmilizen im Nordosten, sowie Zellen der Terrormiliz IS (Tagesschau

8.12.2024). Im Süden trugen verschiedene bewaJnete Gruppierungen dazu bei, die Regierungstruppen aus dem

Gebiet zu vertreiben. Lokale Milizen nahmen den größten Teil der Provinz Dara'a sowie die überwiegend drusische



Provinz Suweida ein (Al-Monitor 8.12.2024). Die Abteilung für Militärische Operationen (Department for Military

Operations - DMO) dem auch die HTS angehört, kontrollierte mit Stand 11.12.2024 70 % des syrischen Territoriums

(Arabiya 11.12.2024).

Die Karte zeigt die Aufteilung Syriens unter den bewaffneten Gruppierungen Ende Februar 2025:

[…]

Die neuen de-facto-Führer Syriens bemühten sich um Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Obwohl es Berichte über

Plünderungen in der Zentralbank und über Menschen gab, die den persönlichen Wohnsitz al-Assads und die Botschaft

des Iran, seines Hauptunterstützers, durchwühlten, standen am 9.12.2024 Rebellenkämpfer vor Regierungsgebäuden

in der gesamten Hauptstadt Wache. Die neuen Behörden verbreiteten auch Bilder von Sicherheitspersonal, das durch

die Straßen von Damaskus patrouillierte, in den sozialen Medien (NYT 12.12.2024).

Der HTS-Anführer Mohammed al-Joulani, der mittlerweile anstelle seines Kampfnamens seinen bürgerlichen Namen

Ahmad ash-Shara' verwendet (Nashra 8.12.2024), traf sich am 9.12.2024 mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und

Vizepräsidenten von al-Assad, um die Modalitäten für eine Machtübergabe zu besprechen (DW 10.12.2024). Bis zu

ihrer Übergabe blieben die staatlichen Einrichtungen Syriens unter seiner Aufsicht (REU 8.12.2024). Die Macht des

Assad-Regimes wurde auf ein Übergangsgremium übertragen, das vom Premierminister der SSG, Mohammed al-

Bashir, geleitet wurde (MEI 9.12.2024). Al-Bashir kündigte am ersten Tag seiner Ernennung an, dass die Prioritäten

seiner Regierung folgende seien: Gewährleistung von Sicherheit, Bereitstellung von Dienstleistungen und

Aufrechterhaltung der staatlichen Institutionen. (AJ 27.1.2025a). Am 29.1.2025 wurde de-factoHerrscher Ahmed ash-

Shara' zum Übergangspräsidenten ernannt (Standard 29.1.2025).

[…]

Wehr- und Reservedienst - Entwicklungen seit dem Sturz des Assad-Regimes (seit 8.12.2024)

Letzte Änderung 2025-05-08 15:46

[Derzeit liegen keine ausreichenden Informationen zum Wehrdienst oder der Rekrutierung bzw. zu Streitkräften der

aktuellen syrischen Regierung vor. Im Folgenden wird der aktuelle Stand dargelegt, wie er sich aus öJentlich

zugänglichen Quellen ergibt. Teilweise werden Falschinformationen, insbesondere auf Social-Media Kanälen verbreitet,

die in weiterer Folge auch Eingang in andere Berichte finden. Die Vorgehensweise der Recherche und Ausarbeitung der

vorliegenden Länderinformation entspricht den in der Methodologie der Staatendokumentation festgeschriebenen

Standards. Weder wird ein Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit der vorliegenden Informationen erhoben.

Weitere Informationen zur vorliegenden Länderinformation finden sich im Kapitel Länderspezifische Anmerkungen.]

Die Syrische Arabische Armee wurde noch von al-Assad vor seiner Flucht nach Mitternacht am 8.12.2024 per Befehl

aufgelöst. Die Soldaten sollten ihre Militäruniformen gegen Zivilkleidung tauschen und die Militäreinheiten und

Kasernen verlassen (AAA 10.12.2024). Aktivisten des Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) in Damaskus haben

berichtet, dass Hunderte von Regimesoldaten ihre Militäruniformen ausgezogen haben, nachdem sie darüber

informiert wurden, dass sie entlassen wurden, da das Assad-Regime gestürzt war (SOHR 8.12.2024). Ca. 2.000 syrische

Soldaten sind in den Irak geMohen. Einem Beamten aus dem Irak zufolge sollen 2.150 syrische Militärangehörige,

darunter auch hochrangige OVziere, wie Brigadegeneräle und Zollangestellte, in einem Lager in der Provinz al-Anbar

untergebracht sein. Die Mehrheit soll nach Syrien zurückkehren wollen (AlMada 15.12.2024). Syrischen Medien zufolge

verhandelte die syrische Übergangsregierung mit der irakischen Regierung über die Rückführung dieser Soldaten (ISW

16.12.2024). Am 19.12.2024 begannen die irakischen Behörden damit, die syrischen Soldaten nach Syrien auszuliefern

(TNA 19.12.2024). Die Mehrheit der führenden Soldaten und Sicherheitskräften des Assad-Regimes sollen sich noch auf

syrischem Territorium beQnden, jedoch außerhalb von Damaskus (Stand 13.12.2024) (AAA 10.12.2024). Nach der

AuMösung der ehemaligen Sicherheits- und Militärinstitutionen verloren Hunderttausende ihren Arbeitsplatz und ihr

Einkommen – vor allem in den Küstenregionen. Zehntausende wurden auch aus staatlichen und zivilen Einrichtungen

entlassen, ohne alternative Einkommens- oder Arbeitsmöglichkeiten. Darüber hinaus wurden Mitgliedern der

aufgelösten Armee, Polizei und Sicherheitsdi



Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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